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Das Lokale neu positionieren im actor- 
network-Raum – globalgeschichtliche  
Herausforderungen und illyrische  
Steuerpolitiken1 

In Dörfern zu forschen, das hatte in den Anfängen einer mikrohistorisch inspirierten His-
torischen Anthropologie als ein „Kunstgriff“ gegolten, da dieses die Möglichkeit bot, einen 
thematischen Komplex in dichter Vernetzung zu rekonstruieren und zu kontextualisie-
ren und daher große forschungspraktische Vorteile mit sich brachte.2 Angesichts der ge-
genwärtigen Herausforderungen durch die Globalgeschichte und Weltgeschichte – Bernd 
Hausberger spricht mit kritischem Unterton von einer „Renaissance der macrohistorischen 
Debatte und des großen Vergleichs“, von einer Tendenz zur „Simplifizierung und Genera-
lisierung“3 – scheint es um so notwendiger, das Lokale neu zu positionieren. Überlegungen 
in dieser Richtung hat Hans Medick bereits vor zehn Jahren als Desiderat angeregt, als 
er schrieb: „Die Einsicht der neuen Globalisierungsdiskussion, daß die Vereinheitlichung 
und die gleichzeitige Fragmentierung und Lokalisierung der Welt zwei Seiten desselben 
Prozesses sind, bliebe in bezug auf die zukünftigen Wege der Historischen Anthropologie 
zu durchdenken und zu erforschen.“4 

Vertreter/-innen der Mikrogeschichte und der Historischen Anthropologie sind in den 
1970er und 1980er Jahren ausgezogen, um allzu lineare Paradigmen, vornehmlich jenes 
der Modernisierung, allzu schematische Modelle sozialer und kultureller Zuordnung in 
Schichten und Ethnien sowie funktionalistische Erklärungsweisen aufzubrechen, diese als 
Verkürzungen kenntlich zu machen, da sie weder die Wahrnehmung noch die Praxis his-
torischer Akteure und Akteurinnen adäquat zu fassen vermochten. Sie insistierten darauf, 
dass solche Paradigmen und Modelle deshalb für eine Analyse und Beschreibung histori-
scher Prozesse höchst ungeeignet seien.5 Der Weg zu dieser Erkenntnis führte über das ge-
naue Hinsehen, über einen Beobachtungsmaßstab der Nähe, über dichte Quellenbestände 
zu Orten, Personen, Ereignissen, die den Eigensinn und Formen der Aneignung, Logiken 
und Sinnstiftungen jenseits vorformatierter Modelle und übergestülpter Schemata, das 
‚Fremde‘ in der ‚eigenen‘ Geschichte in der akribischen Analyse sichtbar werden ließen. 
Mikrogeschichte und Historische Anthropologie hatten sich als neue Zugänge die Abkehr 
von allzu einfach gestrickten teleologischen Geschichtsbildern und Fortschrittstheoremen 
zum Ziel gesetzt und dies in Bilanzen als Erfolg für sich verbucht, sich zum Teil um diese 
Problemstellung herum überhaupt erst konstituiert. Gegenwärtig ist es um diese Ansprü-
che leise geworden. ‚Große‘ Narrative und Erklärungen sind im Gefolge der sich etablie-
renden Global- und Weltgeschichte wieder angesagt und gefragt. Die noch vor gar nicht 
so langer Zeit begründet demontierten Paradigmen und Modelle befinden sich wieder im 
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Aufwind, was auch innerhalb der Globalgeschichte kritisch gesehen wird.6 Das Lokale neu 
zu positionieren, bedeutet zum einen, nicht von einem „trägen Container“ auszugehen, 
sondern jede Lokalität als soziale und kulturelle Konstruktion zu fassen, die in einem be-
ständigen Prozess von deren Bewohnern und Bewohnerinnen sowie durch institutionelle 
Praxis hergestellt wurde und wird.7 Zum anderen bringt es heuristisch nicht weiter, das 
Lokale dem Globalen gegenüberzustellen, das eine mit dem anderen zu kontrastieren,8 wie 
dies Historiker/-innen längst auch schon für das Mikro und Makro dargelegt haben.9 Viel-
mehr geht es darum, den sozialen Raum,10 der dazwischen liegt, in den Fokus zu rücken. 
Dazu bedarf es eines offenen Konzepts, wie es in den von Frederick Cooper vorgeschla-
genen Begriffen angelegt ist. Er setzt der Globalgeschichte in seiner kritischen Auseinan-
dersetzung „cross-territorial processes“ gegenüber – was, weiter gedacht, davon enthebt, 
Prozesse vorab als translokal, transregional, transnational etc. definieren zu müssen und 
damit auf eine Richtung und auf eine potenziell problematische Konturierung – vor allem 
wenn es um „national“ als Zuschreibung geht – zu fixieren, anstatt deren Gleichzeitigkeit 
zu konzeptualisieren. Er spricht daher von „spatial linkages“ und „spatial connection“, von 
den vielen Verbindungen zwischen unterschiedlichen sozialen Räumen.11 Der Weg über 
das Lokale hinaus kann nämlich nicht – in den Worten Francesca Trivellatos – in Form 
hierarchisch angeordneter konzentrischer Kreise, die sich vom Kleinen zum Großen er-
weitern, gefasst werden.12 

Vielmehr geht es – und hier bietet die actor-network theory von Bruno Latour auch für 
historisches Arbeiten gute Anknüpfungspunkte – um die Rekonstruktion der „kontinu-
ierlichen Verbindungen […] von einer lokalen Interaktion zu anderen Orten, Zeiten und 
Aktanten“,13 die daran anknüpfend ihrerseits Handlungen und Interaktionen setzen. Zen-
tral dabei ist, den „Pfad“ sichtbar zu machen, der diese Orte, die jeweiligen „lokalen Stät-
ten“, miteinander verbindet und entlang dessen durch „Mittler“ Prozesse der Übersetzung, 
der Transformation über eine „lange Kette von Akteuren“ stattfinden. Dies sei, so Latour, 
und dem wird man zustimmen können, „empirisch anstrengend“, dafür – das als Trost – 
seien theoretisch keine Hürden zu erwarten.14 Für Historiker/-innen stellt sich dabei zwar 
das Problem der vielfach fragmentarischen Quellenüberlieferung, aufgrund der sich die 
Verbindungen nicht immer lückenlos entdecken und rekonstruieren lassen werden, den-
noch verspricht dieser Ansatz, soziale Praxis in historischen Lebenswelten in ihrer Vielfalt 
umfassender und in einer breiteren Mehrstimmigkeit überhaupt erst sichtbar werden zu 
lassen, um sie entlang möglichst vieler sich kreuzender und verknüpfender Fäden analy-
sieren zu können. 

Bei lokalen Stätten anzusetzen und die „kontinuierlichen Verbindungen“ zu anderen 
Räumen über „Medien“ oder „Transportmittel“ – in der historischen Forschung werden 
dies vornehmlich Dokumente sein – zu rekonstruieren, heißt sich auf Komplexität ein-
zulassen, einfachen und generalisierenden Erklärungsangeboten nicht zu trauen, sondern 
soziale und kulturelle Praxis aus dem eigenen Quellenmaterial zu erarbeiten. Was bedeutet 
es, wenn französische Herrschaft in einigen ehemals Tiroler und Salzburger Orten Anfang 
des 19. Jahrhunderts Einzug hielt, Steuern vorschrieb und einnehmen ließ nach Jahren, 
die von Kriegen, von politischen und wirtschaftlichen Krisen geprägt waren, aus denen 
Frankreich – wenn auch nicht geschlossen – so doch als breit kultiviertes Feindbild her-
vorgegangen war? 



50

„Illyrien, der Name klingt nach Operette und tatsächlich, was für einen scheckigen 
Staat hat man da bei dem letzten Gewaltfrieden zusammengeschneidert aus den Fet-
zen von Friaul, Kärnten, Dalmatien, Istrien und Triest! Ein Staat ohne einheitliche 
Ideen, ohne Sinn und Zweck mit einer winzigen kleinbäuerlichen Provinzstadt Lai-
bach als Residenz, ein zwitterhaftes unlebensfähiges Unding, von betrunkenem Herr-
scherwillen und blinder Diplomatie erzeugt. Fouché findet dort nichts als schlecht 
gefüllte Kassen, ein paar Dutzend gelangweilter Beamter, sehr wenig Soldaten und 
eine mißtrauische Bevölkerung, die nur auf den Abmarsch der Franzosen wartet.“ 15 

So charakterisierte Stefan Zweig in seinem Roman Joseph Fouché die mit Unterzeichnung 
eines Dekrets am 14. Oktober 1809 im Rahmen des Friedens von Schönbrunn von Napole-
on geschaffenen Illyrischen Provinzen.16 Fouché war deren letzter Generalgouverneur. Er 
verließ Ljubljana am 15. August 1813. 

Nicht ganz vier Jahre hatten die Illyrischen Provinzen demnach bestanden. Doch war 
deren baldiges Ende – wenn auch tatsächlich wohl vielfach erhofft – weder für die Bevölke-
rung noch für die Verwaltungsorgane absehbar. Deren Agieren gilt es daher im konkreten 
historischen Moment zu analysieren, ohne das politische Gebilde der Illyrischen Provin-
zen vorneweg nur aus der Perspektive eines Intermezzos mit baldigem Ende zu sehen, das 
heißt – nach einem von Giovanni Levi gezeichneten Bild – im Prozess des Recherchierens 
und Rekonstruierens nicht von dem bereits bekannten „Namen des Mörders“ her zu den-
ken.17 Lohnend ist ein solches Unterfangen vor allem deshalb, weil sich in den Illyrischen 
Provinzen sehr deutlich zeigt, auf welche Weise sich Herrschaft zu territorialisieren suchte 
und sich auch im entferntest gelegenen Dorf Präsenz verschafft hat.18 Das Ziel war denk-
bar hoch gesteckt: ein straff nach französischem Vorbild organisiertes Verwaltungs- und 
Rechtssystem einzuführen, und zwar in einem Raum, in dem es weder nachbarliche Nähe 
noch eine sprachlich-kulturelle Affinität zu Frankreich gab. Eine fast koloniale Situation? 

Wo ansetzen? Am besten in einem quellenmäßig gut dokumentierten, bislang kaum 
erforschten und für die Frage nach der Territorialisierung von Herrschaft geeigneten – 
also beispielsweise vom ‚Zentrum der Macht‘ möglichst weit entfernt gelegenen und vom 
regionalen Setting komplexen – Raum. Eine solche Ecke, die den Ausgangspunkt für die 
weiteren Überlegungen liefert, findet sich im Nordwesten der Illyrischen Provinzen. Stefan 
Zweigs geografische Umschreibung gilt es diesbezüglich etwas weiter zu differenzieren: 
Zum illyrischen „Fetzen“ von Kärnten gehörten seit dem Februar 1810 infolge des geschei-
terten Aufstandes von 1809 und auf Grundlage des Pariser Traktats die im östlichen Ti-
rol gelegenen Gerichte Lienz und Sillian19 sowie das ehemals salzburgische Iseltal und die 
Vikariate Hopfgarten und St. Veit in Defereggen.20 Diese Gebiete waren also nicht nur 
mit einer neuen Staatsmacht konfrontiert, sondern fanden sich durch die Zuordnung zu 
Kärnten auch regional in einem ganz neuen verwaltungspolitischen Kontext wieder. Noch 
dazu war das Gericht Sillian erst kurz zuvor, im Jahr 1808, aus den ehemaligen Gerich-
ten Heinfels, dem Gericht Anras des ehemaligen Hochstifts Brixen und der freisingischen 
Hofmark Innichen gebildet worden. Das bedeutet, dass nicht nur die Illyrischen Provinzen 
als staatliches Gebilde bunt zusammengewürfelt waren, sondern auch Intendanzen und 
Distrikte bis hin zu den Arrondissements. Das konnte nicht ohne Auswirkungen auf das 
innere Gefüge bleiben, was sich am deutlichsten in Zusammenhang mit der Steuerreparti-
tion – der internen Aufteilung der Grundsteuer – zeigen sollte. 
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Beim Sichten der umfangreichen Korrespondenz erwies sich die mittlere, die Distrikt-
ebene, als wesentlicher Knotenpunkt im Netzwerk der Beziehungen: Hier langten die Di-
rektiven des Generalgouvernements in Ljubljana, vermittelt über die Intendanz in Villach 
ein. Hier wurden sie für die Durchführung operationalisiert und an die dafür zuständigen 
Amtsträger auf lokaler und überlokaler Ebene kommuniziert und delegiert. Hier trafen 
zugleich und am wenigsten gefiltert – denn jede Weiterleitung und das heißt, Kommentie-
rung, Paraphrase oder Zusammenfassung verändert eine Nachricht – die Beschwerden aus 
den Gemeinden, den Mairien, ein. Steht also die Frage nach dem konkreten Wie von sozi-
alen Prozessen im Zentrum des Interesses, empfiehlt es sich, von dieser Art Beziehungen, 
die unterschiedliche Lokalitäten miteinander verbinden, auszugehen.

Stefan Zweig schrieb von „schlecht gefüllte[n] Kassen“ – ein Indiz für staatliches Schei-
tern, für ‚falsche‘ Ausgabenpolitik oder die Folge von Steuernachlässen mit Rücksicht auf 
die wirtschaftliche Gesamtsituation? Umgekehrt sind als zu hoch empfundene Steuern ein 
klassisches Gravamen in unterschiedlichsten Herrschaftskontexten – so auch in den Illyri-
schen Provinzen.21 Steuerwesen und Steuerpolitik zählen nicht gerade zu den bevorzugten 
historisch-anthropologischen Themen. Das hat damit zu tun, dass sie primär Staatsbil-
dungsprozessen zugeordnet und vielfach von spezifischen territorialen Bedingungen und 
Kontexten abgekoppelt behandelt werden.22 Wenn jedoch der Fokus auf den konkreten 
Raum gerichtet ist, in dem Steuereinnehmer unterwegs waren und ihres Amtes walteten, 
die Festsetzung von Steuern zur Debatte stand und Steuerkommissionen tagten, bieten sie 
einen vorzüglichen Zugriff darauf, wie ein Territorium über eine „Kette von Akteuren“ 
und Verbindungen in Form von Aufträgen und Modi von deren Umsetzung hergestellt 
wird. Sie machen sichtbar, welche Interessenpolitiken verfolgt werden, welche Dynamiken 
und Machtkonfigurationen sich damit verbinden, die den Beziehungsgefügen im sozialen 
Raum unterlegt sind. 

Allgemein gesehen, attestieren einschlägige historiographische Studien dem französi-
schen Gouvernement ein zügiges Vorgehen.23 Noch Ende des Jahres 1809 – mit Dekret 
vom 25. Dezember – machten sich die neuen Machthaber daran, die Verwaltung nach 
dem französischen Vorbild der Departments provisorisch zu organisieren.24 Das Territo-
rium wurde in so genannte Intendanzen bzw. Provinzen eingeteilt. Das Dekret vom 15. 
April 1811 „sur l’organisation de l’Illyrie“, das praktisch einer „Verfassung“ gleichkam, 
legte in insgesamt 271 Artikeln definitiv die Neuordnung in Form einer analog zu Frank-
reich zentral und straff durchstrukturierten Verwaltung fest.25 Dieses Dekret enthielt auch 
Vorgaben für eine neue Gerichtsorganisation, die mit Januar 1812 in Kraft trat, zeitgleich 
mit dem subsidiären Code civil.26 Die Einschätzungen bezüglich der Wirkmacht dieser 
Reorganisation gehen auseinander. Vor allem ältere historiographische Bilanzen erachten 
sie als wenig erfolgreich,27 abgesehen von seltenen und wenig rezipierten Ausnahmen, die 
ein anderes Bild zeichnen.28 Neuerdings wird auch attestiert, dass die geschaffenen franzö-
sischen Strukturen von den Zeitgenossen als „ziemlich effektiv und funktionsfähig“ wahr-
genommen worden seien.29 An Forschungen zur konkreten Praxis von Verwaltung und 
Recht aus Sicht der Distrikte, Arrondisssements und Mairien fehlt es jedoch weitgehend; 
der Schwerpunkt lag bislang auf der ‚äußeren‘ Geschichte der Illyrischen Provinzen, auf 
den politischen Strukturen und Abläufen.30 Hier ist nicht der Ort für eine detaillierte em-
pirische Analyse. Doch seien abschließend zumindest einige Fäden und Verbindungen des 
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steuerpolitischen actor-network aufgegriffen, die den Ausgangspunkt für die skizzierten 
Problemhorizonte und Perspektiven geliefert haben.

Steuerbelange waren Teil einer ständigen Adressierung durch und Einbeziehung in die 
staatliche Verwaltung, die sich unentwegt mit neuen Aufgaben und Anforderungen präsent 
hielt. Unzählige Erhebungen waren durchzuführen und Tabellen auszufüllen, aufwändige 
Gemeindebudgets zu erstellen. Für alles gab es vorgesehene Fristen und Abgabetermine; 
der Rhythmus des in Trimester eingeteilten Jahres trieb die Amtsträger – bis in die kom-
munalen und ehrenamtlichen Bereiche hinein – vor sich her. Deren Überforderung war 
trotz beziehungsweise gerade wegen des vielfach dokumentierten Diensteifers und des Be-
mühens, die Aufgaben möglichst ordnungsgemäß zu erfüllen, an der Tagesordnung. 

Einen Brennpunkt bildete die Grundsteuer; die dahinter stehende Organisationsstruk-
tur war verzweigt. Die vom zuständigen Perzepteur an die Mairien übersandten Rollen zur 
Grund- sowie zur Personal- und Gewerbesteuer wurden auf den Kirchplätzen oder von der 
Kanzel verlesen und den Steuerpflichtigen übermittelt – zusammen mit der Information, 
dass sie binnen einer bestimmten Frist um Steuerermäßigung ansuchen konnten. Wiewohl 
offiziell vorgesehen, war das Weiterleiten entsprechender Suppliken von einer Rechtferti-
gungsrhetorik und einem Werben um Einsicht und Einhelligkeit begleitet. Beim Maire 
von Windischmatrei – dem heutigen Matrei in Osttirol – hatten 81 Steuerpflichtige im 
Jahr 1812 eine Bittschrift eingereicht, die dieser an den Intendanten in Villach mit einem 
Begleitschreiben schickte: Der Herr Intendant sei doch selbst davon überzeugt, 

„wie unmöglich es den Unterthanen seye, beym gänzlichen Verboth der Viehaus-
fuhr, seines einzigen Activhandelartikels, nach Einführung der Stempl- und Regis-
trirungstaxen nebst der Fortdauer der Leudemien und anderer Gebühren, dem so 
hohen Preiße des Salzes und Tabacaufschlages, Vervielfältigung der Gemeinde- und 
anderer Auslagen auch noch die Grund-, Personal und Gewerbesteuer, welche mit 
dem Erträgniße des Bodens, der Dürftigkeit aller Einwohner, und der gänzlichen Va-
kanz aller Geschäfte in keinem Verhältniße stehet, an die Staatskaßen abzuführen.“31 

Manch anderer Maire und Syndikus berichtete über Zahlungsunfähigkeit wegen Geld-
mangels.32 

Da die Erhebung der Grundlagen zur Bemessung der Grundsteuer sehr aufwändig war, 
legte die illyrische Finanzverwaltung der Steuerrepartition zunächst den Josephinischen 
Kataster von 1785 zu Grunde. In der ersten Steuervorschreibung gewährte sie den „Bailla-
ges de Lienz et de Sillian“ gegenüber dem „Cercle de Villach“ einen Nachlass unter ande-
rem in Rücksicht auf die großen Verluste im Zuge der Kriegsereignisse des Jahres 1809.33 
40.000 Francs mussten die Gerichte Lienz und Sillian entrichten. Die für 1811 veranschlag-
te Summe belief sich dann auf stolze 123.000 Francs.34 Doch nicht der Kontributions-Di-
rektor Bella in Ljubljana hat die „schröcklich“ erhöhte Summe des Tiroler Steueranteils 
errechnet und vorgeschrieben, sondern eine hauptsächlich aus Kärntnern zusammenge-
setzte Kommission in Villach. Diese hatte die Tiroler Delegierten über die konkreten Zah-
len bis zum Schluss im Unklaren gelassen und nur mit Prozenten operiert. Zugleich habe 
der der Kommission vorsitzende Intendant – wie der in dieser Sache hauptsächlich enga-
gierte Lienzer Steuer Receveur und Controleur der direkten Steuern Hueber nicht ohne 
Sarkasmus berichtete – versichert, „daß die Grundsteuer zwischen Kärnten und Tirol nach 
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einer je möglichen Gleichheit vertheilet werden müßte, weil die Unterthanen von Kärnten 
und Tirol nun alle gleiche Brüder wären“.35 Die darauf folgenden umtriebigen und weite 
Kreise ziehenden Bemühungen von Tiroler Seite, diese auch von oberster Stelle als solche 
anerkannte „Steuerungerechtigkeit“ – unter anderem durch Einrichtung einer „Gleichstel-
lungs-Commission“ – zu beheben, scheiterten. Der Bericht des Tiroler Deputierten Johann 
Franz Röck über das vernichtende Ergebnis der im Januar 1812 in Villach einberufenen 
„Central Steuer Commission“ liest sich wie ein Lehrstück der Durchsetzung machtpoliti-
scher Interessen unter Instrumentalisierung demokratischer Mittel.36 – Ein Netzwerk von 
Akteuren, Dokumenten und Interessen im sozialen Raum beginnt sich abzuzeichnen.

Aus dieser Perspektive tut sich auch kein „Abgrund“ mehr auf „zwischen dem Globale-
ren und dem Lokaleren“,37 denn man verfügt über einen Zugriff, der Räume miteinander 
in Beziehung setzt, und zwar Seite an Seite, der also nicht ein vordefiniertes ‚Oben‘ in 
Relation zu einem vordefinierten ‚Unten‘ hierarchisch, als unhinterfragte Topographie der 
Relevanz anordnet, die in der Zuschreibung als Makro und Mikro eine Entsprechung hat. 
Einmal noch Bruno Latour: „Was zählt, ist die Möglichkeit des Untersuchers, diese Art 
von ‚netzwerkförmiger‘ Gestalt wo immer möglich zu registrieren, anstatt die Daten in 
zwei Haufen zu zerschneiden: einen lokalen und einen globalen. Eine Akteur-Netzwerk-
Geschichte zu erzählen, heißt, imstande zu sein, diese vielen Verbindungen einzufangen, 
ohne sie von Anfang an durch eine a priori Entscheidung darüber durcheinanderzubrin-
gen, was die ‚wirkliche Größe‘ einer Interaktion oder eines sozialen Aggregats sei.“38 Das 
Makro beschreibt – in diesem Sinne konsequent zu Ende gedacht – „nicht länger eine 
umfassendere oder ausgedehntere Stätte […], sondern einen anderen, gleichfalls lokalen, 
gleichfalls Mikro-Ort, der mit vielen anderen durch irgendein Medium verbunden ist“.39 
Größenordnung ist Latours Konzept nach etwas, „das die Akteure durch den Transport 
bestimmter Spuren in bestimmten Transportmitteln leisten, indem sie sich gegenseitig 
skalieren, verräumlichen und kontextualisieren“.40 Analog zur Einebnung von ‚Makro‘ und 
‚Mikro‘ löst sich damit auch das Globale in seine Bestandteile auf. 
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